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C. Nu t z n i e ß e r .
I. Nutznießer ist:
Wer unter Ausnutzung seiner politischen Stellung oder 

semer Beziehungen aus der nationalsozialistischen Ge
waltherrschaft, der Aufrüstung oder aus dem Kriege für 
sich selbst oder andere persönliche oder wirtschaftliche 
Vorteile erlangt oder herausgeschlagen hat.

II. Nutznießer ist insbesondere, soweit er nicht Haupt
schuldiger ist:

1. Wer ausschließlich auf Grund seiner Zugehörigkeit 
zur NSDAP ein Amt oder eine Stellung erhalten hat oder 
bevorzugt befördert worden ist.

2. Wer erhebliche Zuwendungen von der NSDAP oder 
von ihren Gliederungen oder angeschlossenen Verbänden 
erhalten hat;

3. Wer mittelbar oder unmittelbar auf Kosten der 
politisch, religiös oder rassisch Verfolgten, insbesondere 
mittels Enteignungen, Zwangsverkäufen und aller sonsti
gen ähnlichen Rechtsgeschäfte Vorteile für sich selbst 
oder für andere erlangt oder erstrebt hat;

4. Wer bei der Aufrüstung oder in Kriegsgeschäften 
unangemessen hohen Gewinn erzielt hat;

5. Wer sich im Zusammenhang mit der Verwaltung 
ehemals besetzter Gebiete in ungerechtfertigter Weise 
bereichert hat.

D. In Abschnitt II des Anhangs „A" ist ein Verzeich
nis der Personengruppen enthalten, welche in Anbetracht 
der ihnen zur Last gelegten Verbrechen, wie sie in den 
Absätzen А, В und C dieses Artikels näher bezeichnet 
sind, sorgfältig zu prüfen und, falls die Ergebnisse der 
Untersuchung eine Anklage notwendig machen, als 
Mitschuldige vor ein Gericht zu stellen und im Falle der 
Schuld zu bestrafen sind.

Artikel IV 
M i n d e r b e l a s t e t e  

( B e w ä h r u n g s g r u p p e )
I. Minderbelastet ist:
1. Wer an sich zur Gruppe der Belasteten gehört, je

doch wegen besonderer Umstände einer milderen Be
urteilung würdig erscheint und nach seiner Persönlich
keit erwarten läßt, daß er nach einer Bewährungsfrist 
seine Pflichten als Bürger eines friedlichen demokrati
schen Staates erfüllen wird. Dies bezieht sich auch auf 
ehemalige Angehörige der Wehrmacht.

2. Wer an sich zur Gruppe der Mitläufer gehört, jedoch 
wegen seines Verhaltens und seiner Persönlichkeit sich 
erst bewähren soll.

II. Minderbelastet ist insbesondere:
1. Wer nach dem 1. Januar 1919 geboren ist, nicht 

zur Gruppe der Hauptschuldigen gehört, jedoch als Be
lasteter erscheint, ohne aber ein verwerfliches oder bru
tales Verhalten gezeigt zu haben und nach seiner Per
sönlichkeit eine Bewährung erwarten läßt.

2. Wer ohne Hauptschuldiger zu sein zwar als Be
lasteter erscheint, sich aber frühzeitig vom National
sozialismus und seinen Methoden unzweideutig und offen
kundig abgewandt hat.

3. Im Abschnitt III des Anhangs „A” ist ein Verzeich
nis der Personengruppen enthalten, welche sorgfältig zu 
prüfen und, falls Beweise für ihre Schuld nach den Be
stimmungen der Absätze I und II dieses Artikels vor
handen sind, als Mitbelastete anzuklagen und im Falle 
der Schuld zu bestrafen sind.

Artikel V 
M i t l ä u f e r

I. Mitläufer ist:
Wer nur als nomineller Parteigänger an der national

sozialistischen Gewaltherrschaft teilgenommen oder sie 
unterstützt hat.

II. Demgemäß ist insbesondere als Mitläufer zu be
trachten:

1. Wer als Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Glie
derungen — ausgenommen HJ und BdM — lediglich Mit
gliedsbeiträge bezahlt, an Versammlungen, deren Besuch 
obligatorisch war, teilgenommen oder unbedeutende oder 
laufende Obliegenheiten, wie sie allen Mitgliedern vor
geschrieben waren, wahrgenommen hat;

2. Wer, ohne Hauptschuldiger, Belasteter oder Minder
belasteter zu sein, Anwärter der NSDAP, aber noch 
nicht endgültig als Mitglied aufgenommen war;

3. Wer, nach Ansicht des Zonenbefehlshabers, als 
früherer Angehöriger der Wehrmacht auf Grund seiner 
Fähigkeiten die Ziele der Alliierten gefährden könnte.

Artikel VI 
E n t l a s t e t e

Entlasteter ist:
Wer trotz seiner formellen Mitgliedschaft oder Anwart

schaft oder eines anderen äußeren Merkmals sich nicht 
nur passiv verhalten, sondern auch aktiv nach besten 
Kräften der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
Widerstand geleistet und dadurch Nachteile erlitten hat.

Artikel VII 
S ü h n e m a ß n a h m e n

Nach dem Grade der Verantwortlichkeit sind die 
Sühnemaßnahmen (Artikel VIII bis XI) in gerechter und 
billiger Weise zu verhängen, um die Ausschaltung des 
Nationalsozialismus und Militarismus aus dem Leben des 
deutschen Volkes und die Wiedergutmachung des verur
sachten Schadens zu erzielen.

Artikel VIII
S ü h n e m a ß n a h m e n  g e g e n  H a u p t s c h u l d i g e

I. Gegen Hauptschuldige, die bestimmte Kriegsver
brechen begangen haben, sind folgende Sühnemaß
nahmen zu verhängen:

a) Todesstrafe;
b) Zuchthaus oder Gefängnis auf Lebenszeit oder für 

‘ die Dauer von 5 bis 15 Jahren;
c) Zusätzlich können alle im Absatz II dieses Artikels 

aufgeführten Sühnemaßnahmen verhängt werden.
II. Die folgenden Sühnemaßnahmen können gegen 

sonstige Hauptschuldige verhängt werden:
a) Gefängnis oder Internierung bis zu 10 Jahren; 

Internierung nach dem 8. Mai 1945 kann an ge
rechnet werden; körperlich Behinderte sind ent
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu besonderen 
Arbeiten heranzuziehen:

b) Ihr Vermögen kann eingezogen werden. Es ist 
ihnen jedoch der unter Berücksichtigung der 
Familienverhältnisse und ihrer Erwerbsfähigkeit 
zum notdürftigen Lebensunterhalt erforderliche 
Betrag zu belassen;

c) Unfähigkeit, ein öffentliches Amt einschließlich 
des Notariats und der Rechtsanwaltschaft zu be
kleiden;


